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Über 25 Jahre Fourier
unci dann Zivilschutz-Rechnungsführer

Z# rfm /» Ter errcG'cwe/ze« Jr/ifeZ oo« Foztr E. Vo/G/zzoe/ßW' /«// dV/.v ß««<ZfM»//

/«r ZA/ibcG/tz /o/g<?«(Z« w/V:

Die Verwaltungsvorschriften für den Zivilschutz lehnen sich in ihrem Aufbau wohl an das

Verwaltungsreglement der Armee an, weichen aber in zahlreichen Belangen infolge der beson-
deren Struktur des Zivilschutzes ganz wesentlich von den Bestimmungen des Verwaltungs-
reglementes der Armee ab, so z.B. inbezug auf den Vergütungsanspruch der Schutzpflichtigen
(Sold), besondere Taggeldentschädigungen, Vergütungen und Entschädigungen für das Lehr-
personal, das z. Zt. noch vollständig verschiedene System der Verpflegung und der Mahlzeiten-
abrechnung usw.
Diese von der Rechnungsführung in der Armee zum Teil stark abweichenden Verhältnisse
bedingen eine entsprechende Umschulung auch der ehemaligen Fouriere und zwar in einem im
Bundesgesetz vom 23. März 1962 über den Zivilschutz in Artikel 58, Absatz 2. testgelegten
Grundkurs. Mit diesem Grundkurs ist aber die Ausbildung der zum Zivilschutz umgeteilten
ehemaligen Fouriere und HD-Rechnungsführer der Armee abgeschlossen, während diejenigen
Rechnungsführer, die nicht aus der Armee hervorgegangen sind, noch einen weiteren Kurs über
den Verpflegungsdienst absolvieren müssen. Die Befürchtung von Four Vollenweider, dass bei
der Armee ausgebildete, erfahrene Rechnungsführer beim Zivilschutz eine glcichlange Ausbildung
zu bestehen haben, wie neu ausgebildete Rechnungsführer, trifft somit in keiner Weise zu.

Die in den Rechnungsführerkursen des Zivilschutzes bisher gemachten Erfahrungen haben
gezeigt, dass auch bei den aus der Armee übertretenden Fourieren, welche seit Jahren keinen
Rechnungsführerdienst mehr geleistet haben, die Kenntnisse infolge der fehlenden Praxis Lücken
aufweisen, besonders hinsichtlich des neuen Verwaltungsreglementes der Armee, welches wie
bereits erwähnt als Grundlage für die Verwaltungsvorschriften im Zivilschutz diente. Wir sind
aber bereit zu prüfen, ob, mit Rücksicht auf die bereits vorhandenen fachlichen Grundlagen im
Verwaltungsdienst, für ehemalige Fouriere und HD-Rechnungsführer etwas kürzere Grundkurse
durchgeführt werden können, was allerdings unter Berücksichtigung der z. Zt. noch geringen
Anzahl der jährlich zum Zivilschutz umgeteilten Rechnungsführer der Armee die Durchführung
besonderer Kurse auf regionaler oder sogar eidgenössischer Basis bedingen würde.
Der Anspruch auf die Vergütungen ist durch den Bundesratsbeschluss vom 24. Oktober 1967 über
die Funktionsstufen und Vergütungen im Zivilschutz festgelegt. Artikel 4 dieses Bundesrats-
beschlusses enthält folgende Bestimmung:

«Wer ?'« ««ew Gr««dE«rr fMr/. 53, /Ihr. 2 ZFGJ oder Te/aa//«:grF«rr 6Air/. 53, /IG. 4 ZTGJ a/r
Wä/er SVG/zd/er.f/' ZeA/e/, erbä// ez'we z/w Ï 57z//e Ae/ere Tagert'ergä/'zzrg e/r ;e»e, dz'e rzacA

er/ofg/er /HM>z7r/««g g/'Z/.»

Wir können verstehen, dass diese Bestimmung, deren Anwendung für das Bundesamt für Zivil-
schütz verbindlich ist und nicht umgangen werden kann, für die aus der Armee zum Zivilschutz
umgeteilten Rechnungsführer als eine gewisse Härte empfunden wird. Wir sind deshalb auch
bereit zu prüfen, ob durch eine entsprechende Änderung von Art. 4 des Bundesratsbeschlusses
vom 24. Oktober 1967 den besonderen Verhältnissen bei der Umteilung von Armeerechnungs-
führern zum Zivilschutz besser Rechnung getragen werden kann.

Zur Frage der Einreihung der Rechnungsführer des Zivilschutzes in die Funktionsstufe 7 ist'
folgendes zu bemerken. Bei der Festlegung der Vergütungsansätze der einzelnen Funktionsstufen
hat sich seinerzeit der Bundesrat an die Soldansätze für Hilfsdienstpflichtige gehalten. Dadurch
ist bei sämtlichen Funktionsstufen eine allerdings geringe Differenz gegenüber den Soldansätzen
der Armee entstanden. Bei den Rechnungsführern ergab sich dadurch zwangsläufig die Einreihung
in der 7. Funktionsstufe mit einer Tagesvergütung von Fr. 5.—, und zwar in Anlehnung an die
Höhe des Funktionssoldes der FID-Rechnungsfühter. Der Entscheid, oh sich bei einer späteren
Änderung der Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses vom 24. Oktober 1967 eine Anpassung
der Vergütungsansätze im Zivilschutz an die Soldansätze der Armee vornehmen lässt, liegt nicht
beim Bundesamt für Zivilschutz, sondern wird Sache des Bundesrates sein. Wir sind jedoch bereit,
zu gegebener Zeit einen entsprechenden Antrag zu stellen.

fho/tfa/«/ /«> Z/WFrcFz/A
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